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Marina Mörmann Art. 31 GO

Art. 31      Zusammensetzung des GemeinderatsArt. 31      Zusammensetzung des Gemeinderats

(1) Der Gemeinderat besteht aus dem ersten Bürgermeister und den Gemeinderatsmitgliedern.

(2) Die Gemeinderatsmitglieder werden in ehrenamtlicher Eigenschaft gewählt.
Ihre Zahl, einschließlich weiterer Bürgermeister, beträgt in Gemeinden .......

(3) (3)  Ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder können nicht sein: Ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder können nicht sein:

1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer dieser Gemeinde,1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer dieser Gemeinde,

2. Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer einer Verwaltungsgemeinschaft, der
die Gemeinde angehört,

3. leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer von juristischen Personen oder sonstigen
Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H.
beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht genügt,

4. .......

Als Arbeitnehmer im Sinn des Satzes 1 gilt nicht, wer überwiegend körperliche Arbeit verrichtet.
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Beamte während der Dauer des Ehrenamts ohne

Dienstbezüge beurlaubt ist, im Rahmen von Altersteilzeit im Blockmodell vollständig vom Dienst
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freigestellt ist oder wenn seine Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis wegen der Wahl in
eine gesetzgebende Körperschaft ruhen; dies gilt für Arbeitnehmer entsprechend.

(4) Alle Gemeinderatsmitglieder sind in der ersten nach ihrer Berufung stattfindenden öffentlichen
Sitzung in feierlicher Form zu vereidigen. Die Eidesformel......
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